Checkliste: Welche Unterlagen Sie nach dem Handels- und Steuerrecht nicht aufbewahren müssen

	

	Bewahren Sie diese Unterlagen nur so lange auf, wie sie für Ihr Unternehmen nützlich sind – sie unterliegen nicht
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist                          ¸                                 ¸

	Abruflisten an Kunden oder Lieferanten
	☐	
	Garantieunterlagen
	☐
	Absatzlageberichte
	☐	
	Halbjahresbilanzen
	☐
	Abschlussbesprechungsunterlagen
	☐	
	Handelsregisterauszüge von Fremdfirmen
	☐
	Abschlüsse für Monate oder Quartale
	☐	
	Innenaufträge
	☐
	Aktenregister
	☐	
	Interne Berichte
	☐
	Anfragen
	☐	
	Kostenberichte
	☐
	Angebote, die nicht zum Auftrag führen
	☐	
	Kostenstatistiken
	☐
	Arbeitsablaufuntersuchungen
	☐	
	Kostenvoranschläge ohne Auftragsfolge
	☐
	Arbeitsanalysen
	☐	
	Kundenlisten
	☐
	Arbeitsaufträge
	☐	
	Laborberichte
	☐
	Arbeitszeitstatistiken
	☐	
	Monatsabschlüsse, -inventuren, -journale
	☐
	Auftrags- und Bestandslisten
	☐	
	Normvorschriften
	☐
	Auswertungen, Statistiken
	☐	
	Pläne
	☐
	Bedarfsmeldungen für Material
	☐	
	Preisanfragen
	☐
	Begleitschreiben für Unterlagen
	☐	
	Produktionsdaten
	☐
	Beschwerdebriefe
	☐	
	Prospekte
	☐
	Betriebsratsangelegenheiten
	☐	
	Quartalsabschlüsse, -berichte
	☐
	Betriebswirtschaftliche Untersuchungen
	☐	
	Reiseberichte
	☐
	Bewerberkorrespondenz
	☐	
	Rentabilitätsberechnungen
	☐
	Bilanzauswertungen, -vergleiche
	☐	
	Sparbücher, entwertete
	☐
	Budgetunterlagen
	☐	
	Stücklisten
	☐
	Einkaufsanforderungen
	☐	
	Tarifvorschriften
	☐
	Erbscheine
	☐	
	Transportbegleitscheine
	☐
	Ergebnisvergleiche
	☐	
	Umsatzstatistiken
	☐
	Fertigungspläne
	☐	
	Urlaubsanträge
	☐
	Finanzberichte/-pläne
	☐	
	Versand- und Umsatzstatistiken
	☐
	Frachtbriefbegleitblätter
	☐	
	Vertragsentwürfe
	☐
	Frachtzettel
	☐	
	Werkstattberichte
	☐


